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ergänzt, beziehungsweise erweitert und vergrößert werden? Sie ist nicht

ungeneigt, zur Ausführung der vorzuschlagenden Mittel und Arbeiten

für einige Zeit einen praktischen Forstmann anzustellen.

Eine Anregung betreffend die Forstgeomcter.

Es haben sich seit Erlaß des neuen Forstgesetzes eine große Anzahl
von Gemeinden nicht nur zur vollständigen Vermarchung ihrer Gemeinde-
Wälder mit bchauenen und numerirten Marchsteinen, sondern auch zur
Vermessung und Chartirung derselben herbeigelassen. Innert zwei Jahren
wurden wenigstens 20,000 behauene Marchstcine gesetzt und 12,000 Juch.
Gemeindewaldungen vermessen und chartirt. Wie leicht erklärlich, genüg-
ten die Geometer aus dem Aargau nicht für so viele Arbeit, weßhalb
denn auch solche aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Solothurn, Bünd-
ten, Luzern, selbst aus dein Auslande Anstellung fanden. Die Leistungen
derselben waren ungleich und befriedigten nicht immer in der erwünschten

Weist. Die einen hatten ein strenges, die andern gar kein oder nur
leichtes Examen zu bestehen gehabt; bei dem Mangel eigener Prüfungs-
cinrichtungen wurden in andern Kantonen patentirte Geometer als zulässig

erklärt. Um nun aber für die Zukunft mehr Garantie für die Tüchtigkeit
von Forstgeometern zu gewinnen, möchte es angemessen sein, daß sich

mehrere Kantone mittelst einer verbindlichen Uebereinkunft dazu verstän-

digen, erstlich, eine gemeinsame Prüfung für Forst- und Katastergeometer

einzurichten und sodann für die in Folge dieser Prüfung patentirten
Techniker Freizügigkeit in allen vereinbarten Kantonen zur Ausführung
von Vermessungsarbeiten auszusprechen.

Damit wären folgende Vortheile verbunden: Erstlich müßte der

Beruf eines Geometers durch die erweiterte Wirkungssphäre gewinnen,
es würden sich ihm also mehr und tüchtigere Kräfte widmen, als es

bisher hie und da der Fall war; sodann hätten die Arbeitsgeber eine

größere Auswahl von Bewerbern und mehr Gewähr für genaue, prompte
Ausführung der Aufträge; endlich wäre die Aufstellung und sortdauernde

Erhaltung einer aus ganz tüchtigen Technikern bestehenden Prüfungs-
kommission viel gesicherter, als wenn jeder Kanton eine eigene zu bestellen

hat. Selbstverständlich wirkt dieß auch auf die Ausbildung der Geometer

günstig ein.
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Diese Anregung gewinnt um so mehr an Bedeutung, wenn erwogen
wird, daß auch die Katastrirung von Gemeindebännen immer mehr Bo-
den gewinnt. So beschäftigt sich gegenwärtig unser Kanton, wie Solo-
thurn, mit einem Gesetzesvorschlage in diesem Sinne, und möglicherweise

ist dieß auch in andern Kantonen der Fall.
Ich halte es als durchaus zeitgemäß, daß vor der Hand zwischen

den Kantonen Zürich, Bern, Luzern, Solothnrn, Vasclland, Basclstadt,
St. Gallen, Aargau, Thurgau und Schaffhausen eine in obigem Sinne

zu treffende Vereinbarung bewerkstelligt werde und empfehle diese An-

regung meinen Kollegen zur nähern Erdaurung.

I. Wiet lis bach.

Biichcrailzcigen.

C. He y er. Die Waldertragsregelung, zweite Auflage. —
Achter Band. Zweite Abtheilung der Encyclopädie der gesummten

Forstwissenschaft. Leipzig. B. G. Teubncr 186Z. Preis 5 Fr. 35 Rp,

Die neue Auflage dieser Schrift zeigt von der im Jahr 18ll0 er-

schienenen ersten Auflage nur wenig Abweichungen. Sie zerfällt in einen

vorbereitenden und einen angewandten Theil und enthält ohne den, Kreis-
flächen und Verhältnißtafeln enthaltenden Anhang, 238 Seiten.

Der vorbereitende Theil behandelt die Eigenthümlichkeiten des Nach-

Haltbetriebes, die Grundbedingungen desselben, die Ueberführung abnorm

beschaffener Waldungen in den Normalzustand und die Holzreservcn. Der

angewandte Theil zerfällt in drei Bücher, wovon das erste von den Vor-
qrbeiten, das zweite von der Ermittlung und Sicherung des Nachhalts-
etats und das dritte vom Geschäftsvollzug handelt. Zu einem spezielleren

Eintreten in den Inhalt des Buches fehlt uns der Raum, wir führen

daher bloß an, daß der Verfasser nur für die in den nächsten t5—2V
Jahren zum Hiebe kommenden Bestände eine sorgfältige Holzvorraths-
ermittlung verlangt und auch für diese in den meisten Fällen die Schätzung

nach Probeflächen für zulässig hält und daß er den Etat nach der von

ihm aufgestellten Formel:
s ^ v -U s rv? — nv
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berechnet wissen will, in der rv v den wirklichen, n v den normalen Vor-
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